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§ 1

(1)	Abweichend	von	§	7	Absatz	2	und	3	der	Erholungsurlaubsver-
ordnung	verfällt	der	Erholungsurlaub

–	 für	das	Urlaubsjahr	2019	mit	Ablauf	des	31.	August	2021	und

–	 für	das	Urlaubsjahr	2020	mit	Ablauf	des	31.	August	2022.

(2)	Im	Übrigen	gilt	gemäß	§	118	des	Landesbeamtengesetzes	wei-
terhin	die	Erholungsurlaubsverordnung.

§ 2

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.	Sie	
tritt	mit	Ablauf	des	31.	August	2022	außer	Kraft.

Landesverordnung über abweichende Verfallsfristen für den Erholungsurlaub  
aus den Jahren 2019 und 2020 in Mecklenburg-Vorpommern 

(EUrlVerfFrLVO M-V 2019/2020)

Vom 19. Oktober 2020

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	2030	-	11	-	25

Aufgrund	des	§	68	Absatz	1	des	Landesbeamtengesetzes	vom	17.	Dezember	2009	(GVOBl.	M-V	S.	687),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	
des	Gesetzes	vom	22.	Mai	2018	(GVOBl.	M-V	S.	193,	201)	geändert	worden	ist,	verordnet	die	Landesregierung:

Schwerin,	den	19.	Oktober	2020

 Die Ministerpräsidentin Der Minister für 
 Manuela Schwesig Inneres und Europa 
  Lorenz Caffier
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Artikel 1

Die	Zulassungszahlenverordnung	vom	7.	Juli	2020	(GVOBl.	M-V	
S.	641)	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 In	§	1	Absatz	2	wird	in	der	Zeile	„Medizin	(Staatsexamen)“	
und	der	Spalte	„Greifswald“	die	Angabe	„194“	durch	die	An-
gabe	„196“	ersetzt.

2.	 §	3	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Absatz	3	Buchstabe	d	„Studiengang	Medizin	(Staats-
examen)	an	der	Universität	Greifswald“	wird	im	Abschnitt	
„Klinischer	Studienabschnitt“	in	der	Spalte	„1.	klinisches	
Fachsemester“	die	Angabe	„152“	durch	die	Angabe	„149“,	
in	 der	 Spalte	 „3.	 klinisches	 Fachsemester“	 die	 Angabe	
„152“	durch	die	Angabe	„153“	und	in	der	Spalte	„7.	klini-
sches	Fachsemester“	die	Angabe	„146“	durch	die	Angabe	
„152“	ersetzt.

b)	 Absatz	4	Buchstabe	d	„Studiengang	Medizin	(Staatsexa-
men)	an	der	Universität	Greifswald“	wird	wie	folgt	geän-
dert:

aa)	 Im	Abschnitt	„Vorklinischer	Studienabschnitt“	wird	
in	 der	 Spalte	 „4.	 Fachsemester“	 die	Angabe	 „192“	
durch	die	Angabe	„196“	ersetzt.

bb)	 Im	Abschnitt	 „Klinischer	Studienabschnitt“	wird	 in	
der	Spalte	„2.	klinisches	Fachsemester“	die	Angabe	
„152“	durch	die	Angabe	„153“	und	in	der	Spalte	„8.	
klinisches	 Fachsemester“	 die	 Angabe	 „146“	 durch	
die	Angabe	„152“	ersetzt.

Artikel 2

Diese	Verordnung	tritt	mit	Wirkung	vom	15.	Juli	2020	in	Kraft.

Erste Verordnung zur Änderung der Zulassungszahlenverordnung*

Vom 22. Oktober 2020

Aufgrund	des	§	7	Absatz	2	und	3	Nummer	2	in	Verbindung	mit	§	3	Absatz	1	des	Hochschulzulassungsgesetzes	vom	22.	Oktober	2019	
(GVOBl.	M-V	S.	651)	verordnet	das	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur	nach	Anhörung	der	Hochschulen:

_____	
*	 Ändert	VO	vom	7.	Juli	2020;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	221	-	14	-	12

Schwerin,	den	22.	Oktober	2020

Die Ministerin für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 

In Vertretung 
Susanne Bowen
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Artikel 1 
Siebte Änderung der Corona-Lockerungs-LVO MV

Die	Corona-Lockerungs-LVO	MV	vom	7.	Juli	2020	(GVOBl.	M-V	
S.	518),	die	zuletzt	durch	Artikel	1	der	Verordnung	vom	20.	Oktober	
2020	 (GVOBl.	M-V	S.	906)	geändert	worden	 ist,	wird	wie	 folgt	
geändert:

1.	 §	11	Absatz	2	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

	 „(2)	Ordnungswidrig	im	Sinne	des	§	73	Absatz	1a	Nummer	24	
des	Infektionsschutzgesetzes	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahr-
lässig	gegen	Pflichten	aus	§	2	Absätze	1	bis	30,	§	3	Absätze	1	
bis	5,	§	4	Sätze	2	und	3,	§	5	Absätze	2	und	13,	§	6	Absatz	1	
Satz	1	und	Absatz	3,	§	7	und	§	8	Absatz	1,	Absatz	2	Satz	4,	
Absatz	3	Satz	1,	Absatz	4	Satz	2,	Absatz	5	Satz	2,	Absatz	6	
Satz	2	und	3,	Absatz	8	und	Absatz	9	verstößt.	Satz	1	gilt	auch	
für	Zuwiderhandlungen	gegen	vollziehbare	Anordnungen	auf-
grund	dieser	Verordnung.“

2.	 §	13	wird	wie	folgt	neu	gefasst:

	 „Die	zuständigen	Behörden	sind	berechtigt,	in	Abhängigkeit	
vom	 jeweiligen	 Infektionsgeschehen	 weitergehende	 infek-
tionsschutzrechtliche	 Maßnahmen	 zu	 treffen.	 Dabei	 ist	 der	
Erlass	des	Ministeriums	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Gesundheit	
zur	MV-Corona-Ampel	in	seiner	jeweils	gültigen	Fassung	zu	
beachten.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

_____	
*	 Ändert	LVO	vom	7.	Juli	2020;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	2126	-	13	-	21

Siebte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Lockerungs-LVO MV*

Vom 27. Oktober 2020

Aufgrund	des	§	32	Satz	1	des	Infektionsschutzgesetzes	vom	20.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1045),	das	zuletzt	durch	Artikel	5	des	Gesetzes	
vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1385)	geändert	worden	ist,	verordnet	die	Landesregierung:

Schwerin,	den	27.	Oktober	2020

 Die Ministerpräsidentin Der Minister für Wirtschaft, 
 Manuela Schwesig Arbeit und Gesundheit 
  Harry Glawe

 Die Ministerin für Soziales, Die Ministerin für Bildung, 
 Integration und Gleichstellung Wissenschaft und Kultur 
 Stefanie Drese Bettina Martin

 Die Justizministerin Der Minister für Inneres und Europa 
 Katy Hoffmeister Lorenz Caffier

 Der Minister Der Minister für Energie, 
 für Landwirtschaft und Umwelt Infrastruktur und Digitalisierung 
 Dr. Till Backhaus Christian Pegel
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Artikel 1 
Änderungen

Zu	der	Corona-Lockerungs-LVO	MV	vom	7.	Juli	2020	(GVOBl.	
M-V	 S.	 518),	 die	 zuletzt	 durch	Artikel	 1	 der	Verordnung	 vom	
20.	Oktober	2020	(GVOBl.	M-V	S.	906)	geändert	worden	ist,	wer-
den	die	Anlagen,	die	zuletzt	durch	die	Verordnung	vom	13.	Okto-
ber	2020	(GVOBl.	M-V	S.	897)	geändert	worden	sind,	wie	folgt	
geändert:

1.	 In	der	Anlage	3	werden	in	Nummer	3	nach	Satz	6	folgende	
Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“

2.	 In	der	Anlage	5	werden	in	Nummer	3	nach	Satz	6	folgende	
Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“	

3.	 Anlage	7	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Abschnitt	III.	Nummer	2	sowie	in	Abschnitt	IV.	Num-
mer	2	werden	nach	Satz	6	folgende	Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutra-
gen	haben,	sind	verpflichtet,	vollständige	und	wahrheits-
gemäße	Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	
zur	Datenerhebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	an-
gegebenen	 Kontaktdaten	 vollständig	 sind	 und	 ob	 diese	

offenkundig	falsche	Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprü-
fung).	Personen,	die	die	Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	ver-
weigern	 oder	 unvollständige	 oder	 falsche	Angaben	 ma-
chen,	 sind	 von	 der	Tätigkeit	 beziehungsweise	 der	 Inan-
spruchnahme	der	Leistung	auszuschließen.“

b)	 In	Abschnitt	V.	 wird	 das	Wort	 „einzuhalten“	 gestrichen	
und	durch	die	Wörter	„zu	berücksichtigen“	ersetzt.

4.	 In	der	Anlage	8	werden	in	Abschnitt	II.	Nummer	3	nach	Satz	6	
folgende	Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“

5.	 In	der	Anlage	9	werden	in	Abschnitt	III.	Nummer	5	nach	Satz	6	
folgende	Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“	

6.	 In	der	Anlage	10	werden	in	Abschnitt	I.	Nummer	3	nach	Satz	6	
folgende	Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-

Siebte Verordnung zur Anpassung der Anlagen der Corona-Lockerungs-LVO MV*

Vom 27. Oktober 2020

Aufgrund	des	§	12	Absatz	4	der	Corona-Lockerungs-LVO	vom	7.	Juli	2020	(GVOBl.	M-V	S.	518),	die	zuletzt	durch	Artikel	1	der	
Verordnung	vom	20.	Oktober	2020	(GVOBl.	M-V	S.	857)	geändert	worden	ist,	in	Verbindung	mit	§	32	Satz	2	des	Infektionsschutzge-
setzes	vom	20.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1045),	das	zuletzt	durch	Artikel	5	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1385)	geändert	
worden	ist,	verordnet	das	Ministerium	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Gesundheit	Mecklenburg-Vorpommern	im	Einvernehmen	mit	der	
Staatskanzlei	Mecklenburg-Vorpommern,	dem	Ministerium	für	Inneres	und	Europa	Mecklenburg-Vorpommern,	dem	Justizministerium	
Mecklenburg-Vorpommern,	dem	Ministerium	für	Landwirtschaft	und	Umwelt	Mecklenburg-Vorpommern,	dem	Ministerium	für	Bil-
dung,	Wissenschaft	und	Kultur	Mecklenburg-Vorpommern,	dem	Ministerium	für	Energie,	Infrastruktur	und	Digitalisierung	Mecklen-
burg-Vorpommern	und	dem	Ministerium	für	Soziales,	Integration	und	Gleichstellung	Mecklenburg-Vorpommern:

_____	
*	 Ändert	VO	vom	7.	Juli	2020;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	2126	-	13	-	21
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hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“

7.	 In	der	Anlage	11	werden	in	Nummer	3	nach	Satz	6	folgende	
Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“

8.	 In	der	Anlage	12	werden	in	Nummer	5	nach	Satz	6	folgende	
Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“

9.	 In	der	Anlage	13	werden	in	Abschnitt	II.	Nummer	4	nach	Satz	6	
folgende	Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“

10.	In	der	Anlage	14	werden	in	Nummer	4	nach	Satz	6	folgende	
Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“	

11.	In	der	Anlage	15	werden	in	Abschnitt	II.	Nummer	6d	sowie	in	
Abschnitt	III.	Nummer	3	nach	Satz	6	folgende	Sätze	7	bis	9	
angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“	

12.	In	der	Anlage	16	werden	in	Nummer	5	nach	Satz	6	folgende	
Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“	

13.	In	der	Anlage	17	werden	in	Abschnitt	III.	Nummer	5	nach	Satz	6	
folgende	Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“

14.	In	der	Anlage	18	werden	in	Nummer	2	nach	Satz	6	folgende	
Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“

15.	In	der	Anlage	20	werden	in	Nummer	3	nach	Satz	6	folgende	
Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
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Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“	

16.	In	der	Anlage	21	werden	in	Nummer	4	nach	Satz	6	folgende	
Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“	

17.	In	der	Anlage	22	werden	in	Nummer	2a	nach	Satz	6	folgende	
Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“	

18.	In	der	Anlage	23	werden	in	Nummer	5	nach	Satz	6	folgende	
Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“	

19.	In	der	Anlage	24	werden	in	Nummer	6	nach	Satz	6	folgende	
Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“	

20.	In	der	Anlage	25	werden	in	Abschnitt	II.	Nummer	3	nach	Satz	6	
folgende	Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“	

21.	In	der	Anlage	26	werden	in	Nummer	8	nach	Satz	6	folgende	
Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“	

22.	In	der	Anlage	27	werden	in	Abschnitt	I.	Nummer	6	nach	Satz	5	
folgende	Sätze	6	bis	8	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“	

23.	In	der	Anlage	28	werden	in	Abschnitt	I.	Nummer	10	nach	Satz	6	
folgende	Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“	

24.	In	der	Anlage	29	werden	in	Nummer	3	nach	Satz	6	folgende	
Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
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hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“	

25.	In	der	Anlage	30	werden	in	Nummer	7	nach	Satz	6	folgende	
Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“	

26.	In	der	Anlage	32	werden	in	Abschnitt	I.	Nummer	5	nach	Satz	6	
folgende	Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“

27.	In	der	Anlage	33	werden	in	Nummer	6	nach	Satz	6	folgende	
Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“	

28.	In	der	Anlage	34	werden	in	Abschnitt	I.	Nummer	3	nach	Satz	6	
folgende	Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	 sich	 in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	sind	verpflichtet,	vollständige	und	wahrheitsgemäße	An-
gaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datenerhe-
bung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kontakt-
daten	vollständig	sind	und	ob	diese	offenkundig	falsche	Anga-
ben	enthalten	 (Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	Erhe-
bung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	oder	
falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	beziehungs-
weise	der	Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschließen.“	

29.	In	der	Anlage	35	werden	in	Nummer	3	nach	Satz	6	folgende	
Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“	

30.	In	der	Anlage	36	werden	in	Abschnitt	I.	Nummer	3	nach	Satz	6	
folgende	Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“

31.	In	der	Anlage	37	werden	in	Abschnitt	I.	Nummer	4	sowie	in	
Abschnitt	III.	Nummer	7	nach	Satz	6	folgende	Sätze	7	bis	9	
angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“	

32.	In	der	Anlage	39	werden	in	Abschnitt	I.	Nummer	5	nach	Satz	6	
folgende	Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	 falsche	Angaben	 machen,	 sind	 von	 der	 jeweiligen	 Zu-
sammenkunft	der	Leistung	auszuschließen.“	

33.	In	der	Anlage	40	werden	in	Abschnitt	I.	Nummer	7	nach	Satz	6	
folgende	Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
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hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“	

34.	In	der	Anlage	42	werden	in	Nummer	1	nach	Satz	6	folgende	
Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“	

35.	In	der	Anlage	43	werden	in	Nummer	1	nach	Satz	6	folgende	
Sätze	7	bis	9	angefügt:

	 „Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	einzutragen	
haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	 wahrheitsgemäße	
Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	Die	oder	der	zur	Datener-
hebung	Verpflichtete	hat	zu	prüfen,	ob	die	angegebenen	Kon-
taktdaten	vollständig	 sind	und	ob	diese	offenkundig	 falsche	
Angaben	enthalten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	
Erhebung	ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvollständige	
oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	Tätigkeit	bezie-
hungsweise	der	 Inanspruchnahme	der	Leistung	auszuschlie-
ßen.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Schwerin,	den	27.	Oktober	2020

Der Minister für Wirtschaft, 
Arbeit und Gesundheit 

Harry Glawe
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I. 
Besteuerungsrecht

§ 1 
Erzbistumskirchensteuer

Das	 Erzbistum	 Berlin	 erhebt	 Kirchensteuern	 zur	 Deckung	 der	
Ausgaben	 des	 Erzbistums,	 der	 Kirchengemeinden,	 der	 katholi-
schen	Einrichtungen	und	für	sonstige	kirchliche	Zwecke.

II. 
Kirchensteuerpflicht

§ 2 
Steuerpflichtige Personen

Steuerpflichtig	 sind	 alle	Angehörigen	 der	 Katholischen	 Kirche,	
die	im	Erzbistum	Berlin	ihren	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Auf-
enthalt	im	Sinne	der	§§	8	und	9	Abgabenordnung	haben.

§ 3 
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1)	Die	Steuerpflicht	beginnt	mit	dem	ersten	Tag	des	Kalendermo-
nats,	der	auf	die	Begründung	des	Wohnsitzes	oder	gewöhnlichen	
Aufenthaltes	 im	Geltungsbereich	dieser	Steuerordnung	oder	auf	
die	Aufnahme	in	die	Katholische	Kirche	folgt.

(2)	Die	Steuerpflicht	endet

a)	 bei	Wegzug	mit	Ablauf	des	Kalendermonats,	in	dem	der	Wohn-
sitz	 oder	 gewöhnliche	Aufenthalt	 im	 Geltungsbereich	 dieser	
Steuerordnung	aufgegeben	worden	ist,

b)	 bei	dem	Tode	des	Steuerpflichtigen	mit	Ablauf	des	Sterbemo-
nats,

c)	 bei	Abgabe	 einer	Austrittserklärung	nach	Maßgabe	der	 lan-
desrechtlichen	Bestimmungen.

(3)	 Besteht	 die	 Kirchensteuerpflicht	 nicht	 während	 des	 ganzen	
Kalenderjahres,	so	wird	für	jeden	vollen	Kalendermonat,	in	dem	
die	Kirchensteuerpflicht	bestanden	hat,	ein	Zwölftel	des	Betrages	
erhoben,	der	sich	bei	ganzjähriger	Steuerpflicht	als	Kirchensteuer	
ergäbe.	Die	Zwölftelung	erfolgt	auch	in	den	Fällen,	in	denen	in	
eine	Veranlagung	zur	unbeschränkten	Steuerpflicht	die	während	
der	beschränkten	Einkommensteuerpflicht	erzielten	inländischen	
Einkünfte	nach	§	2	Absatz	7	Satz	3	Einkommensteuergesetz	ein-
bezogen	worden	sind.	Satz	1	findet	keine	Anwendung,	wenn	die	
Dauer	der	Kirchensteuerpflicht	der	Dauer	der	Einkommensteuer-
pflicht	entspricht	oder	die	Kirchensteuer	nach	§	4	Absatz	1	Buch-
stabe	a)	nach	einem	Prozentsatz	der	Lohnsteuer	erhoben	wird.

(4)	Wird	die	Kirchensteuer	als	Zuschlag	zur	Kapitalertragsteuer	
erhoben,	ist	Absatz	3	nicht	anzuwenden.	Kapitalerträge	unterlie-
gen	insoweit	nur	dann	der	Kirchensteuer,	wenn	im	Zeitpunkt	des	
Zuflusses	eine	Kirchensteuerpflicht	besteht.

III. 
Arten und Höhe der Kirchensteuer

§ 4 
Steuerarten

(1)	Kirchensteuern	können	erhoben	werden	als

a)	 Kirchensteuer	vom	Einkommen	in	einem	Prozentsatz	der	Ein-
kommensteuer	(einschließlich	Lohnsteuer,	Kapitalertragsteuer),

b)	 Besonderes	 Kirchgeld	 in	 glaubensverschiedener	 Ehe	 oder	
	Lebenspartnerschaft,

c)	 Ortskirchgeld.

(2)	Über	die	Höhe	und	die	Art	der	zu	erhebenden	Kirchensteuer	
nach	Absatz	1	Buchstaben	a)	und	b)	beschließt	das	Erzbistum	Ber-
lin	durch	Kirchensteuerbeschluss	im	Voraus.

(3)	Über	die	Höhe	und	die	Art	des	Ortskirchgeldes	nach	Absatz	1	
Buchstabe	 c)	 beschließen	 die	 Kirchenvorstände	 der	 Gemeinden	
nach	Maßgabe	einer	erzbischöflichen	Rahmenordnung.

IV. 
Bemessungsgrundlagen

§ 5 
Kirchensteuer vom Einkommen

(1)	Die	Kirchensteuer	vom	Einkommen	wird	nach	der	Steuer	be-
messen,	die	der	Steuerpflichtige	oder	die	Steuerpflichtige	nach	dem	
Einkommensteuergesetz	zu	entrichten	hat.	Für	die	Berechnung	der	
Kirchensteuer	ist	§	51a	Einkommensteuergesetz	maßgebend.

(2)	Wird	die	Einkommensteuerfestsetzung	geändert,	so	sind	Kir-
chensteuerbescheide	von	Amts	wegen	durch	neue	Bescheide	zu	
ersetzen,	die	der	Änderung	Rechnung	tragen.	Dies	gilt	auch	dann,	
wenn	ein	zu	ersetzender	Bescheid	unanfechtbar	geworden	ist.

§ 6 
Besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe oder 

Lebenspartnerschaft

(1)	Das	besondere	Kirchgeld	in	glaubensverschiedener	Ehe	oder	
Lebenspartnerschaft	wird	nach	der	wirtschaftlichen	Leistungsfä-

Ordnung über die Erhebung von Kirchensteuern im Erzbistum Berlin 
(Kirchensteuerordnung – KiStO kath.)

Vom 25. September 2020

GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	6194	-	13
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higkeit	in	Anknüpfung	an	den	Lebensführungsaufwand	bemessen.	
Bemessungsgrundlage	ist	das	zu	versteuernde	Einkommen	beider	
Ehegatten	oder	Lebenspartner;	 §	 5	Absatz	1	Satz	 2	 ist	 entspre-
chend	anzuwenden.

(2)	Das	besondere	Kirchgeld	in	glaubensverschiedener	Ehe	oder	
Lebenspartnerschaft	wird	nach	einem	gestaffelten	Satz	erhoben.

V. 
Erhebung der Kirchensteuern

§ 7 
Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung

(1)	Die	Kirchensteuern	sind	von	allen	Steuerpflichtigen	nach	fes-
ten	und	gleichmäßigen	Maßstäben	zu	erheben.

(2)	 Die	 Regelungen	 dieser	 Kirchensteuerordnung	 zu	 Ehegatten	
und	Ehen	sind	nach	Maßgabe	der	Kirchensteuergesetze	der	Län-
der	mit	Gebietsteilen	des	Erzbistums	Berlin	auch	auf	Lebenspart-
ner	und	Lebenspartnerschaften	anzuwenden.	Soweit	dieses	Lan-
desrecht	 nichts	 anderes	 bestimmt,	 ist	 Satz	 1	 auch	 auf	Veranla-
gungszeiträume	vor	2014	anzuwenden,	wenn	die	Kirchensteuer	
noch	nicht	bestandskräftig	festgesetzt	worden	ist	und	nur	soweit	
die	 Anwendung	 zu	 keiner	 ungünstigeren	 Kirchensteuerfestset-
zung	als	bei	Einzelveranlagung	führt.

§ 8 
Mehrfacher Wohnsitz, Betriebsstättenbesteuerung

(1)	Steuerpflichtige	mit	einem	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Auf-
enthalt	 auch	 außerhalb	 des	 Geltungsbereiches	 dieser	 Kirchen-
steuerordnung	werden	zur	Kirchensteuer	nur	herangezogen,	wenn	
sie	innerhalb	des	Geltungsbereiches	dieser	Kirchensteuerordnung	
zur	 Einkommensteuer	 veranlagt	 werden	 oder	 Lohnsteuer	 oder	
	Kapitalertragsteuer	 im	 Wege	 des	 Abzugsverfahrens	 entrichten.	
Die	anderwärts	erhobenen	Kirchensteuern	vom	Einkommen	und	
das	 besondere	 Kirchgeld	 in	 glaubensverschiedener	 Ehe	 werden	
angerechnet.

(2)	Wird	von	Steuerpflichtigen	Kirchensteuer	außerhalb	des	Gel-
tungsbereiches	dieser	Kirchensteuerordnung	einbehalten	und	 ist	
dort	der	Hebesatz	niedriger	als	innerhalb	des	Geltungsbereiches	
dieser	Kirchensteuerordnung,	so	ist	bei	der	Veranlagung	zur	Ein-
kommen-	und	Kirchensteuer	der	innerhalb	des	Geltungsbereiches	
dieser	 Kirchensteuerordnung	 geltende	 Hebesatz	 anzuwenden.	
Wird	an	der	Betriebsstätte	oder	durch	den	nach	§	44	Abs.	1	Ein-
kommensteuergesetz	zum	Steuerabzug	Verpflichteten	keine	Kir-
chensteuer	 einbehalten,	 so	 wird	 der	 Steuerpflichtige	 oder	 die	
Steuerpflichtige	zur	Kirchensteuer	veranlagt.

§ 9 
Besteuerung in glaubensverschiedenen Ehen oder  

Lebenspartnerschaften

(1)	 Gehört	 der	 Ehegatte	 oder	 Lebenspartner	 eines	 katholischen	
Steuerpflichtigen	keiner	nach	Maßgabe	der	Kirchensteuergesetze	
der	Länder	mit	Gebietsanteilen	des	Erzbistums	Berlin	steuererhe-
benden	 Religionsgemeinschaft	 an	 (glaubensverschiedene	 Ehe	

oder	 Lebenspartnerschaft)	 und	 werden	 die	 Ehegatten	 oder	 Le-
benspartner	 zur	 Einkommensteuer	 gemäß	 §	 26b	 Einkommen-
steuergesetz	zusammen	veranlagt,	wird	vorbehaltlich	der	Absätze	2	
und	3	Kirchensteuer	vom	Einkommen	(§	5)	erhoben.

(2)	 Ist	 das	 besondere	 Kirchgeld	 in	 glaubensverschiedener	 Ehe	
oder	Lebenspartnerschaft	 höher	 als	 die	Kirchensteuer	nach	Ab-
satz	1,	wird	die	Kirchensteuer	in	Form	des	besonderen	Kirchgel-
des	in	glaubensverschiedener	Ehe	oder	Lebenspartnerschaft	(§	6)	
erhoben.	Bei	der	Ermittlung	nach	Satz	1	bleibt	die	auf	der	Ein-
kommensteuer	nach	dem	besonderen	Steuertarif	des	§	32d	Ein-
kommensteuergesetz	bestehende	Kirchensteuer	vom	Einkommen	
außer	Betracht.	Zahlungen,	die	auf	die	nicht	zur	Erhebung	gelan-
gende	 Kirchensteuer	 geleistet	 wurden,	 werden	 auf	 die	 andere	
Steuer	angerechnet.

(3)	Bei	der	Ermittlung	der	Einkünfte	eines	jeden	Ehegatten	oder	
Lebenspartners	 ist	 §	51a	Absatz	2	Einkommensteuergesetz	 ent-
sprechend	anzuwenden.	Werden	dem	katholischen	Steuerpflichti-
gen	zuzurechnende	Einkünfte	gesondert	nach	§	32d	Einkommen-
steuergesetz	besteuert,	wird	die	hierauf	entfallende	Kirchensteuer	
vom	Einkommen	neben	dem	besonderen	Kirchgeld	in	glaubens-
verschiedener	Ehe	oder	Lebenspartnerschaft	gesondert	erhoben.

(4)	Werden	die	Ehegatten	oder	Lebenspartner	gemäß	§	26a	Ein-
kommensteuergesetz	 einzeln,	 getrennt	 oder	 besonders	 zur	 Ein-
kommensteuer	 veranlagt,	 wird	 die	 Kirchensteuer	 vom	 Einkom-
men	(§	5)	nach	der	in	der	Person	des	katholischen	Steuerpflichti-
gen	gegebenen	Steuerbemessungsgrundlage	erhoben.

§ 10 
Besteuerung in konfessionsverschiedenen Ehen oder  

Lebenspartnerschaften

(1)	Bei	Ehegatten	oder	Lebenspartnern,	von	denen	einer	der	rö-
misch-katholischen	und	der	andere	einer	anderen	nach	Maßgabe	
der	Kirchensteuergesetze	der	Länder	mit	Gebietsanteilen	des	Erz-
bistums	Berlin	steuererhebenden	Religionsgemeinschaft	angehört	
(konfessionsverschiedene	 Ehe	 oder	 Lebenspartnerschaft),	 wird	
die	Kirchensteuer	vom	Einkommen	(§	5)	bei	der	Zusammenveran-
lagung	zur	Einkommensteuer	gemäß	§	26b	Einkommensteuerge-
setz	für	jeden	Ehegatten	oder	Lebenspartner	von	der	Hälfte	dieser	
Steuer	erhoben.	 Im	Lohnsteuerabzugsverfahren	 ist	die	Kirchen-
steuer	von	beiden	Ehegatten	oder	Lebenspartnern	von	der	Hälfte	
der	Lohnsteuer	und	bei	jedem	Ehegatten	oder	Lebenspartner	auch	
für	 den	 anderen	 einzubehalten	 und	 auf	 die	 römisch-katholische	
Kirche	 und	 die	 andere	 steuererhebende	 Religionsgemeinschaft	
aufzuteilen,	anzumelden	und	abzuführen.	Die	Kirchensteuer	vom	
Einkommen,	die	in	einem	Prozentsatz	von	der	Kapitalertragsteuer	
erhoben	wird,	 bemisst	 sich	nach	der	 in	 der	Person	des	 katholi-
schen	 Steuerpflichtigen	 gegebenen	 Steuerbemessungsgrundlage	
(§	5	Absatz	1).

(2)	In	den	Ländern	Berlin	und	Brandenburg	ist	Absatz	1	nur	anzu-
wenden,	wenn	die	beteiligten	Religionsgemeinschaften	dies	verein-
bart	haben.	Fehlt	eine	derartige	Vereinbarung,	gelten	§	9	Absatz	1	
und	Absatz	3	Satz	1	entsprechend	in	Verbindung	mit	§	3	Kirchen-
steuerbeschluss	–	KiStB	kath.	in	der	jeweils	gültigen	Fassung.

(3)	Werden	die	Ehegatten	oder	Lebenspartner	gemäß	§	26a	Ein-
kommensteuergesetz	 einzeln,	 getrennt	 oder	 besonders	 zur	 Ein-
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kommensteuer	 veranlagt,	 wird	 die	 Kirchensteuer	 vom	 Einkom-
men	(§	5)	von	jedem	Ehegatten	oder	Lebenspartner	nach	der	in	
seiner	Person	gegebenen	Steuerbemessungsgrundlage	erhoben.

§ 11 
Verspätungszuschläge, Verzinsung und  

Säumniszuschläge

Die	Bestimmungen	des	§	152	sowie	der	§§	233	bis	240	der	Abga-
benordnung	sind	nicht	anzuwenden.

§ 12 
Erlass, abweichende Festsetzung, Stundung und  

Niederschlagung

(1)	Kirchensteuern	können	ganz	oder	teilweise	nach	Maßgabe	der	
jeweils	geltenden	Erlass-Richtlinie	erlassen	werden,	insbesondere	
dann,	soweit	ihre	Einziehung	nach	Lage	des	einzelnen	Falles	un-
billig	wäre.	Unter	den	gleichen	Voraussetzungen	kann	eine	abwei-
chende	Steuerfestsetzung	erfolgen.

(2)	Kirchensteuern	können	gestundet	werden,	wenn	ihre	Einzie-
hung	mit	erheblichen	Härten	für	den	Steuerpflichtigen	verbunden	
ist.

(3)	Kirchensteuern	können	niedergeschlagen	werden,	wenn	fest-
steht,	dass	die	Vollstreckung	keinen	Erfolg	haben	wird	oder	die	
Kosten	der	Vollstreckung	außer	Verhältnis	zu	dem	Betrag	stehen.

(4)	Soweit	die	Verwaltung	der	Kirchensteuern	den	Finanzbehör-
den	übertragen	 ist,	können	vom	Finanzamt	die	Maßnahmen	der	
Absätze	1	bis	3	hinsichtlich	der	Kirchensteuern	im	gleichen	Ver-
hältnis	wie	bei	der	Maßstabsteuer	getroffen	werden.	Satz	1	gilt	
entsprechend	 bei	 einem	 zur	 Maßstabsteuer	 gewährten	Vollstre-
ckungsaufschub.	 Soweit	 die	 Finanzbehörde	 zur	 Maßstabsteuer	
von	einer	Steuerfestsetzung	absieht,	erstreckt	sich	dies	auch	auf	
die	Kirchensteuer.

VI. 
Verwaltung der Kirchensteuern

§ 13 
Verwaltung

(1)	Die	Verwaltung	der	Kirchensteuern	kann	ganz	oder	teilweise	
den	Finanzbehörden	übertragen	werden.

(2)	Über	die	Maßnahmen	nach	§	12	Absätze	1	bis	3	entscheidet	
unbeschadet	der	Bestimmung	des	§	12	Absatz	4	das	Erzbischöfli-
che	Ordinariat	Berlin.

(3)	Soweit	die	Verwaltung	der	Kirchensteuern	den	Finanzbehör-
den	nicht	übertragen	worden	ist,	erteilt	das	Erzbischöfliche	Ordi-
nariat	Berlin	–	Kirchensteuerstelle	–	dem	Steuerpflichtigen	einen	
Kirchensteuerbescheid.	Dieser	muss	die	Höhe	der	Kirchensteuer	
für	den	Erhebungszeitraum	und	eine	Rechtsbehelfsbelehrung	ent-
halten.	Er	soll	ferner	die	Bemessungsgrundlage	und	eine	Anwei-
sung,	wo,	wann	und	wie	die	Steuer	zu	entrichten	ist,	sowie	gege-
benenfalls	die	Höhe	und	die	Fälligkeitstermine	der	Vorauszahlun-

gen	enthalten.	Der	Kirchensteuerbescheid	ist	dem	Steuerpflichti-
gen	oder	der	Steuerpflichtigen	bekannt	zu	geben.

§ 14 
Steuergeheimnis

Alle	 mit	 der	 Kirchensteuerverwaltung	 betrauten	 Personen	 und	
Einrichtungen	sind	verpflichtet,	das	Steuergeheimnis	nach	Maß-
gabe	der	staatlichen	Bestimmungen	zu	wahren.

VII. 
Rechtsbehelfe

§ 15 
Rechtsweg

Gegen	die	Heranziehung	zur	Kirchensteuer	ist	der	Rechtsweg	nach	
Maßgabe	des	 jeweils	geltenden	Kirchensteuergesetzes	gegeben:	 in	
den	Ländern	Berlin,	Brandenburg	und	Sachsen-Anhalt	der	Verwal-
tungsrechtsweg,	in	Mecklenburg-Vorpommern	der	Finanzrechtsweg.

§ 16 
Widerspruchsverfahren

(1)	Vor	Erhebung	der	Klage	beim	Verwaltungsgericht	ist	die	Her-
anziehung	zur	Kirchensteuer	im	Widerspruchsverfahren	nachzu-
prüfen.

(2)	Der	Widerspruch	ist	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntga-
be	 des	 Verwaltungsakts	 (Steuerbescheids)	 schriftlich	 oder	 zur	
Niederschrift	im	Land	Berlin	bei	der	Widerspruchsbehörde	und	in	
den	Ländern	Brandenburg	und	Sachsen-Anhalt	bei	der	Behörde,	
die	den	Verwaltungsakt	erlassen	hat,	zu	erheben.

(3)	 Der	Widerspruch	 ist	 im	 Land	 Berlin	 beim	 Erzbischöflichen	
Ordinariat	Berlin	zu	erheben.	 In	den	Ländern	Brandenburg	und	
Sachsen-Anhalt	ist	der	Widerspruch,	soweit	es	sich	um	einen	Be-
scheid	 einer	 Finanzbehörde	 handelt,	 bei	 dieser	 zu	 erheben,	 die	
darüber	 erst	 nach	 Anhörung	 des	 Erzbischöflichen	 Ordinariates	
entscheidet,	anderenfalls	das	Erzbischöfliche	Ordinariat.

(4)	Der	Widerspruchsbescheid	ist	zu	begründen,	mit	einer	Rechts-
mittelbelehrung	zu	versehen	und	zuzustellen.

(5)	 Die	Absätze	 1	 bis	 4	 sind	 anzuwenden,	 soweit	 entsprechend	
dem	 maßgebenden	 Kirchensteuergesetz	 der	 Verwaltungsrechts-
weg	gegeben	ist.

§ 17 
Einspruchsverfahren

(1)	Vor	Erhebung	der	Klage	beim	Finanzgericht	ist	die	Heranzie-
hung	zur	Kirchensteuer	im	Einspruchsverfahren	nachzuprüfen.

(2)	 Der	 Einspruch	 ist	 im	 Land	 Mecklenburg-Vorpommern	 in-
nerhalb	 eines	 Monats	 nach	 Bekanntgabe	 des	 Verwaltungsakts	
(Steuer	bescheids)	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	beim	zustän-
digen	Finanzamt	zu	erheben.
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(3)	Die	Einspruchsentscheidung	ist	zu	begründen,	mit	einer	Rechts-
mittelbelehrung	zu	versehen	und	bekannt	zu	geben.	Ist	die	Verwal-
tung	 der	 Kirchensteuer	 gemäß	 §	 12	Absatz	 1	 den	 Finanzämtern	
übertragen,	so	entscheidet	das	zuständige	Finanzamt	im	Benehmen	
mit	dem	Erzbischöflichen	Ordinariat	über	den	Einspruch.

(4)	 Die	Absätze	 1	 bis	 3	 sind	 anzuwenden,	 soweit	 entsprechend	
dem	maßgebenden	Kirchensteuergesetz	der	Finanzrechtsweg	ge-
geben	ist.

§ 18 
Wirkung des Rechtsbehelfs

(1)	Durch	die	Einlegung	eines	Rechtsbehelfs	wird	die	Verpflich-
tung	zur	Zahlung	der	Kirchensteuer	nicht	aufgeschoben.

(2)	Auf	Antrag	kann	die	Rechtsbehelfsbehörde	die	Vollziehung	bis	
zur	Entscheidung	über	den	Rechtsbehelf	aussetzen.

(3)	Die	Aussetzung	kann	von	einer	Sicherheitsleistung	abhängig	
gemacht	werden.

§ 19 
Inkrafttreten

Diese	Kirchensteuerordnung	 tritt	hinsichtlich	§	11	mit	Wirkung	
vom	1.	Januar	2019,	im	Übrigen	zum	1.	Januar	2021	in	Kraft.

Berlin,	den	25.	September	2020

Dr. Heiner Koch 
Erzbischof von Berlin

(Siegel)

Dr. Achim Faber 
Cancellarius Curiae

Finanzministerium 
Mecklenburg-Vorpommern 

Staatliche Anerkennung der Ordnung über die Erhebung von Kirchensteuern  
im Erzbistum Berlin (Kirchensteuerordnung – KiStO kath.) i. d. F. vom 25.09.2020

	
Nach	§	3	Absatz	1	des	Gesetzes	über	die	Erhebung	von	Kirchen-
steuern	im	Land	Mecklenburg-Vorpommern	vom	30.	Oktober	2014	
bedürfen	die	kirchlichen	Steuerordnungen	und	die	Kirchensteuer-
beschlüsse	sowie	ihre	Änderungen	der	staatlichen	Anerkennung.

Die	Ordnung	über	die	Erhebung	von	Kirchensteuern	im	Erzbistum	
Berlin	i.	d.	F.	vom	25.	September	2020	wird	hiermit	anerkannt.

Die	Anerkennung	gilt	nur	für	die	auf	dem	Gebiet	des	Landes	Meck-
lenburg-Vorpommern	liegenden	Kirchengemeinden	dieser	Kirche.

	
	
Schwerin,	den	19.	Oktober	2020

Ulrich Pohl
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§ 1 
Arten der Kirchensteuer

Im	Erzbistum	Berlin	werden	von	den	Angehörigen	der	Katholi-
schen	Kirche	Kirchensteuern	erhoben	als:

1.	 Kirchensteuer	vom	Einkommen	in	einem	Prozentsatz	der	Ein-
kommensteuer	(einschließlich	Lohnsteuer,	Kapitalertragsteuer),

2.	 Mindestkirchensteuer,

3.	 besonderes	Kirchgeld	in	glaubensverschiedener	Ehe	oder	Le-
benspartnerschaft.

§ 2 
Höhe der Kirchensteuer vom Einkommen

(1)	Die	Kirchensteuer	vom	Einkommen	wird	von	den	der	Einkom-
mensteuer	(einschließlich	Lohnsteuer,	Kapitalertragsteuer)	unter-
liegenden	Einkünften	erhoben.	Sie	beträgt,	sofern	im	Folgenden	
nicht	 anders	 geregelt,	 9	 Prozent	 der	 Einkommensteuer	 (ein-
schließlich	 Lohnsteuer,	 Kapitalertragsteuer),	 höchstens	 jedoch	
3	Prozent	(für	Sachsen-Anhalt	3,5	Prozent)	des	im	Steuerbescheid	
ausgewiesenen	zu	versteuernden	Einkommens	(Kappung).	Wird	
in	 einer	 glaubensverschiedenen	 Ehe	 oder	 Lebenspartnerschaft	
Kirchensteuer	vom	Einkommen	nach	Maßgabe	des	§	9	Absätze	1	
und	3	Kirchensteuerordnung	–	KiStO	kath.	in	der	jeweils	gelten-
den	Fassung	 erhoben,	 ergibt	 sich	die	Bemessungsgrundlage	 für	
die	Kappung	aus	der	Ermittlung	des	Verhältnisses	der	Summe	der	
Einkünfte	des	kirchenangehörigen	Ehegatten	oder	Lebenspartners	
zur	Summer	der	Einkünfte	beider	Ehegatten	oder	Lebenspartner	
und	 der	Anwendung	 des	 für	 den	 kirchenangehörigen	 Ehegatten	
oder	Lebenspartners	ermittelten	prozentualen	Anteils	auf	das	ge-
meinsame	 zu	 versteuernde	 Einkommen;	 §	 51a	Absatz	 2	 Satz	 2	
Einkommensteuergesetz	 ist	 bei	 der	 Ermittlung	 der	 Summe	 der	
Einkünfte	 eines	 jeden	 Ehegatten	 oder	 Lebenspartners	 entspre-
chend	anzuwenden	oder	Lebenspartnerschaft	Kirchensteuer	vom	
Einkommen	 nach	 Maßgabe	 des	 §	 9	Absätze	 1	 und	 3	 Kirchen-
steuerordnung	 –	 KiStO	 kath.	 in	 der	 jeweils	 geltenden	 Fassung	
erhoben,	ergibt	sich	die	Bemessungsgrundlage	für	die	Kappung	
aus	der	Ermittlung	des	Verhältnisses	der	Summe	der	Einkünfte	des	
kirchenangehörigen	Ehegatten	oder	Lebenspartners	zur	Summer	
der	Einkünfte	beider	Ehegatten	oder	Lebenspartner	und	der	An-
wendung	 des	 für	 den	 kirchenangehörigen	 Ehegatten	 oder	 Le-
benspartners	ermittelten	prozentualen	Anteils	auf	das	gemeinsa-
me	zu	versteuernde	Einkommen;	§	51a	Absatz	2	Satz	2	Einkom-
mensteuergesetz	ist	bei	der	Ermittlung	der	Summe	der	Einkünfte	
eines	 jeden	 Ehegatten	 oder	 Lebenspartners	 entsprechend	 anzu-
wenden.

(2)	Wird	die	Kirchensteuer	als	Zuschlag	zur	Lohnsteuer	oder	als	
Zuschlag	zur	Kapitalertragssteuer	erhoben,	unterliegt	diese	Kir-

chensteuer	 nicht	 der	 Kappung.	 Dies	 gilt	 auch	 für	 die	 Kirchen-
steuer,	die	auf	die	nach	§	32d	Absätze	3	und	4	in	Verbindung	mit	
Absatz	 1	 Einkommensteuergesetz	 ermittelte	 Einkommensteuer	
erhoben	wird.

§ 3 
Besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe oder 

Lebenspartnerschaft

(1)	Das	besondere	Kirchgeld	in	glaubensverschiedener	Ehe	oder	
Lebenspartnerschaft	wird	nach	Maßgabe	von	§	9	Absätze	2	und	3	
Kirchensteuerordnung	–	KiStO	kath.	in	der	jeweils	geltenden	Fas-
sung	erhoben

1.	 von	katholischen	Steuerpflichtigen,	deren	Ehegatte	oder	Le-
benspartner	 keiner	 nach	 Maßgabe	 der	 Kirchensteuergesetze	
der	Länder	mit	Gebietsanteilen	des	Erzbistums	Berlin	steuer-
erhebenden	 Religionsgemeinschaft	 angehört	 (glaubensver-
schiedene	Ehe	oder	Lebenspartnerschaft),	wenn	die	Ehegatten	
oder	Lebenspartner	zur	Einkommensteuer	gemäß	§	26b	Ein-
kommensteuergesetz	zusammen	veranlagt	werden,

2.	 von	katholischen	Steuerpflichtigen,	deren	Ehegatte	oder	Le-
benspartner	einer	anderen	nach	Maßgabe	der	Kirchensteuer-
gesetze	der	Länder	mit	Gebietsanteilen	des	Erzbistums	Berlin	
steuererhebenden	 Religionsgemeinschaft	 angehört	 (konfes-
sionsverschiedene	Ehe	oder	Lebenspartnerschaft),	die	Steuern	
in	eigener	Verwaltung	erhebt,	wenn	zum	Zeitpunkt	der	Veran-
lagung	kein	Nachweis	über	die	Mitgliedschaft	des	Ehegatten	
oder	Lebenspartners	in	dieser	steuererhebenden	Religionsge-
meinschaft	 vorliegt.	 Die	 Kirchensteuer	 des	 Ehegatten	 oder	
Lebenspartners	wird	in	diesen	Fällen	auf	Antrag	des	katholi-
schen	Steuerpflichtigen	nachträglich	auf	das	festgesetzte	be-
sondere	Kirchgeld	entsprechend	§	3	Absatz	3	angerechnet.	

(2)	Das	besondere	Kirchgeld	in	glaubensverschiedener	Ehe	oder	
Lebenspartnerschaft	beträgt	(Kirchgeldtabelle):

Stufe

Bemessungsgrundlage	
(Gemeinsam	zu	versteuern-
des	Einkommen	nach	§	6	

Absatz	1	KiStO	kath.)

jährliches	
Kirchgeld

monatliches	
Kirchgeld

Euro Euro Euro

1 30.000 bis 37.499 96 8

2 37.500 bis 49.999 156 13

3 50.000 bis 62.499 276 23

4 62.500 bis 74.999 396 33

5 75.000 bis 87.499 540 45

6 87.500 bis 99.999 696 58

Kirchensteuerbeschluss des Erzbistums Berlin 
(Kirchensteuerbeschluss – KiStB kath.)

Vom 25. September 2020
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7 100.000 bis 124.999 840 70

8 125.000 bis 149.999 1.200 100

9 150.000 bis 174.999 1.560 130

10 175.000 bis 199.999 1.860 155

11 200.000 bis 249.999 2.220 185

12 250.000 bis 299.999 2.940 245

13 	 300.000	und	mehr 3.600 300

(3)	Gehört	der	Ehegatte	oder	Lebenspartner	in	den	Fällen	des	Ab-
satzes	1	Nr.	1	einer	steuerberechtigten	Religionsgemeinschaft	an,	
die	von	ihm	aufgrund	einer	staatlich	anerkannten	Steuerordnung	
Steuern	erhebt,	ist	auf	Antrag	die	an	diese	Religionsgemeinschaft	
nachweislich	gezahlte	Steuer	bis	zur	festgesetzten	Höhe	des	be-
sonderen	Kirchgeldes	 auf	dieses	 anzurechnen.	Von	der	Anrech-
nung	unberührt	bleibt	das	besondere	Kirchgeld	in	Höhe	des	Betra-
ges,	 der	 sich	 ohne	 Festsetzung	 des	 besonderen	 Kirchgeldes	 bei	
einer	 Besteuerung	 des	 Steuerpflichtigen	 nach	 dem	 Einkommen	
(§	5	KiStO	kath.)	ergeben	würde.	Die	Sätze	1	und	2	finden	in	den	

Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	2	entsprechende	Anwendung.

(4)	Die	Absätze	1	und	2	finden	auf	Lebenspartner	und	Lebenspart-
nerschaften	für	Veranlagungszeiträume	vor	2014	nur	Anwendung,	
wenn	 die	 Kirchensteuer	 noch	 nicht	 bestandskräftig	 festgesetzt	
worden	ist	und	nur	soweit	die	Anwendung	zu	keiner	ungünstige-
ren	Festsetzung	als	bei	Einzelveranlagung	führt.

§ 4 
Berechnungsgrundlagen

Für	die	Berechnung	der	Kirchensteuer	ist	§	51a	Einkommensteuer-
gesetz	maßgebend.

§ 5 
Bemessung der Kirchensteuer bei Pauschalierung  

der Lohnsteuer

(1)	Wird	Lohnsteuer	nach	festen	oder	besonderen	Pauschalsätzen	
nach	den	§§	37a,	37b,	40,	40a	Absätze	1,	2a	bis	5,	40b	Einkom-
mensteuergesetz	erhoben,	so	beträgt	die	Kirchensteuer	5	Prozent	
der	pauschalen	Lohnsteuer.

(2)	Weist	der	Arbeitgeber	in	Fällen	der	Pauschalierung	der	Lohn-
steuer	nach,	dass	einzelne	Arbeitnehmer	keiner	steuererhebenden	
Kirche	 oder	 Religionsgemeinschaft	 angehören,	 so	 ist	 insoweit	
Kirchensteuer	nicht	zu	erheben.	Für	die	übrigen	Arbeitnehmer	be-
trägt	 die	 Kirchensteuer	 9	 Prozent	 der	 pauschalen	 Lohnsteuer.	
Durch	 den	 Arbeitgeber	 ist	 diese	 Kirchensteuer	 der	 jeweiligen	
steuererhebenden	 Kirche	 oder	 Religionsgemeinschaft	 zuzuord-
nen.	Kann	der	Arbeitgeber	die	 auf	den	 einzelnen	Arbeitnehmer	
entfallende	pauschale	Steuer	nicht	ermitteln,	hat	er	aus	Vereinfa-
chungsgründen	 die	 gesamte	 pauschale	 Steuer	 im	Verhältnis	 der	
kirchensteuerpflichtigen	 zu	 den	 nicht	 kirchensteuerpflichtigen	
Arbeitnehmern	aufzuteilen;	die	auf	den	Anteil	der	kirchensteuer-
pflichtigen	Arbeitnehmer	entfallende	Kirchensteuer	beträgt	9	Pro-
zent	der	pauschalen	Lohnsteuer.	Die	so	ermittelte	Kirchensteuer	
ist	vom	Arbeitgeber	entsprechend	der	Zugehörigkeit	der	kirchen-
steuerpflichtigen	Arbeitnehmer	zur	Evangelischen	Kirche	und	zur	
Römisch-Katholischen	Kirche,	in	Berlin	zur	Evangelischen	Kir-
che,	zur	Römisch-Katholischen	Kirche	und	zur	Katholischen	Kir-
chengemeinde	der	Alt-Katholiken	der	 jeweiligen	steuererheben-
den	Kirche	zuzuordnen.	Kann	der	Arbeitgeber	nur	bei	einzelnen	
Arbeitnehmern	die	Zugehörigkeit	zu	einer	steuererhebenden	Kir-
che	oder	Religionsgemeinschaft	nicht	ermitteln	und	deshalb	eine	
Zuordnung	 zur	 jeweiligen	 steuererhebenden	 Kirche	 oder	 Reli-
gionsgemeinschaft	nicht	vornehmen,	erfolgt	insoweit	die	Auftei-
lung	durch	die	Finanzverwaltung	nach	Absatz	3.

(3)	Kann	die	Kirchensteuer	 auf	 die	 pauschale	Lohnsteuer	 nicht	
durch	 Individualisierung	 der	 jeweils	 steuerberechtigten	 Kirche	
zugeordnet	werden,	so	ist	sie	von	der	Finanzverwaltung im	Ver-
hältnis	von	70	Prozent	für	die	Evangelische	Kirche	und	30	Prozent	
für	die	Katholische	Kirche	im	Land	Brandenburg,	90	Prozent	zu	
10	 Prozent	 im	 Land	 Mecklenburg-Vorpommern	 und	 im	 Land	
Sachsen-Anhalt	73	Prozent	zu	27	Prozent	aufzuteilen	und	abzu-
führen.	Im	Land	Berlin	ist	sie	von	der	Finanzverwaltung	im	Ver-
hältnis	von	69,97	Prozent	für	die	Evangelische	Kirche,	29,97	Pro-
zent	für	die	Römisch-Katholische	Kirche	und	0,06	Prozent	für	die	
Katholische	Kirchengemeinde	der	Alt-Katholiken	aufzuteilen	und	
abzuführen.

§ 6 
Inkrafttreten

Dieser	 Kirchensteuerbeschluss	 tritt	 mit	Wirkung	 vom	 1.	 Januar	
2021	in	Kraft.

Berlin,	den	25.	September	2020

Dr. Heiner Koch 
Erzbischof von Berlin

(Siegel)

Dr. Achim Faber 
Cancellarius Curiae
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Finanzministerium 
Mecklenburg-Vorpommern 

Staatliche Anerkennung des Kirchensteuerbeschlusses des Erzbistums Berlin 
(Kirchensteuerbeschluss – KiStB kath.) i. d. F. vom 25.09.2020

Nach	§	3	Absatz	1	des	Gesetzes	über	die	Erhebung	von	Kirchen-
steuern	im	Land	Mecklenburg-Vorpommern	vom	30.	Oktober	2014	
bedürfen	die	kirchlichen	Steuerordnungen	und	die	Kirchensteuer-
beschlüsse	sowie	ihre	Änderungen	der	staatlichen	Anerkennung.

Der	 Kirchensteuerbeschluss	 des	 Erzbistum	 Berlins	 i.	 d.	 F.	 vom	
25.	September	2020	wird	hiermit	anerkannt.

Die	Anerkennung	gilt	nur	für	die	auf	dem	Gebiet	des	Landes	Meck-
lenburg-Vorpommern	liegenden	Kirchengemeinden	dieser	Kirche.

	
Schwerin,	den	19.	Oktober	2020

Ulrich Pohl


